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Aus der Gutachtenpraxis 
des DNotI

WEG §§ 3 Abs. 2, 1  
Teileigentum an Stellplätzen; Gebäudebezug 
als Voraussetzung der Sondereigentumsfähig-
keit; Ersatzlösung durch Kellermodell  

I. Sachverhalt 
Auf ein em Grundstück ist folgendes Bauvorhaben ge-
plant: Ebenerdig sollen 36 Stellplätze ent stehen, und 
zwar in drei Reihen (Straße, zwei Reihen Stellplätze, 
„Parkplatzstraße“, eine Reihe Stellplätze). Die erste 
Stellplatzreihe zur Straße hin wird von der Straße aus 
angefahren. Über den weiteren zwei Reihen möchte 
man auf Ständern ein Haus mit drei Wohnungen er-
richten. Die Parkplatzstraße wird nicht überdacht, über 
der einzelnen Stellplatzreihe sollen Carports errichtet 
werden. Wohnungen und Stellplätze sollen jeweils ein-
zeln verkauft werden, und zwar als Wohnungs- bzw. 
Teileigentum.

II. Fragen
1. Lässt sich trotz der fehlenden Abgeschlossenheit zur 
Straße hin und der nicht durchgehenden Bedachung 
Teileigentum an den Stellplätzen begründen?

2. Ist es möglich, mit einem Abstellraum (etwa ein Fahr-
radabstellraum o. Ä.) als Teileigen tums einheit Sonder-
nutzungsrechte an allen Stellplätzen zu verbinden und 
dann Miteigen tumsan teile an der Teileigentumseinheit 
verbunden mit jeweils einem Sondernut zungsrecht als 
„Stellplätze“ einzeln zu veräußern?

III. Zur Rechtslage
1. Fehlende Sondereigentumsfähigkeit von Kfz-
Stellplätzen im Freien
a) Grundsätzliche gesetzliche Anforderungen an die 
Sondereigentumsfähigkeit
Gem. § 1 Abs. 1 WEG kann Sondereigentum an Räu-
men eines Gebäudes begründet wer den. Gleichfalls 
setzt § 1 Abs. 3 für das Teileigentum voraus, dass mit 
nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Ge-
bäudes ein Miteigentumsanteil am gemein schaftlichen 
Eigentum verbunden wird. Nach § 3 Abs. 2 S. 1 WEG 
soll Sondereigentum nur eingeräumt werden, wenn 
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die Räume in sich abgeschlossen sind. Davon macht 
§ 3 Abs. 2 S. 2 WEG eine Ausnahme: Garagenstell-
plätze gelten als abgeschlossene Räume, wenn ihre 
Flächen durch dauerhafte Markierungen ersichtlich 
sind. 

Be reits begriffl  ich handelt es sich bei einem Kfz-Stell-
platz im Freien nicht um einen Gara genstellplatz i. S. d. 
§ 3 Abs. 2 S. 2 WEG, für den Abgeschlossenheit und 
Raum eigen schaft fi ngiert werden könnten. Die Aus-
nahmevorschrift, die gerade der Verkehrs fähig keit von 
Garagenstellplätzen dient, setzt stets voraus, dass es sich 
um einen Stell platz in einem abgeschlossenen Raum 
handelt. 

Kfz-Stellplätze im Freien sind unstreitig nicht son-
dereigentumsfähig (BayObLG MittBayNot 1986, 79 
= NJW-RR 1986, 761; Stau dinger/Rapp, BGB, 2018, 
§  3 WEG Rn. 20; Schö ner/Stöber, Grundbuchrecht, 
15.  Aufl . 2012, Rn. 2835; MünchKommBGB/Com-
michau, 7. Aufl . 2017, §  3 WEG Rn.  84; BeckOGK-
WEG/M. Müller, Std.: 1.7.2018, § 3 Rn. 133; Bärmann/
Armbrüster, WEG, 13. Aufl . 2015, § 3 Rn. 90). 

b) Anwendung auf den konkreten Sachverhalt
Fraglich ist, ob vorliegend deshalb etwas anderes gelten 
kann, weil über der einen Stellplatzreihe Carports er-
richtet und die anderen beiden Stellplatzreihen durch 
ein Haus auf Ständern „überdacht“ werden. 

aa) Errichtung eines Carports
Die Errichtung eines Carports ändert nichts an der 
fehlenden Ge bäude- und Raumeigenschaft des Stell-
platzes, sodass die Sonderei gentumsfä higkeit zu ver-
neinen ist. Dies entschied ausdrücklich das BayObLG 
(MittBayNot 1986, 79). Es führte aus: 

„… daß nur Räume in einem Gebäude sowie bestimmte 
Be standteile, die zu diesen Räumen gehören, sondereigen-
tumsfähig sind. Bei den als ‚Car-Ports‘ bezeichneten Kons-
truktionen kann nach der Verkehrsauff assung, die hierfür 
maßgebend ist, nicht von Räumen in Gebäuden im Sinne 
der § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1, § 5 Abs. 1 WEG gesprochen wer-
den, da ihnen an den Seiten jede bauliche Einfassung fehlt. 
Der Begriff  des Gebäudes setzt einen allseitigen Abschluß 
voraus … Die ‚Car-Ports‘  bleiben Teil des unbe bauten 
Grundstücks, an dem nach § 1 Abs. 5 WEG gemeinschaft-
liches Eigentum besteht.“

Aus einem Vergleich mit Balkonen, Loggien oder Ter-
rassenfl ächen – die sonderei gentumsfähig sein können – 
folge nichts anderes, weil diese nur als Teil ei ner in sich 
ab geschlossenen Wohnung oder als nicht für jedermann 
zugänglicher Teil eines Gebäudes sondereigentumsfähig 

seien. Sie seien es zudem nur dann, wenn sie nach allen 
Seiten in ausrei chender Weise baulich eingefriedet seien, 
sodass sie nicht von jedermann betreten wer den könn-
ten. Die Ausnahmevorschrift des § 3 Abs. 2 S. 2 WEG 
gelte nicht für Stell plätze auf freier Grundstücksfl äche. 
Auch Sondereigen tum an Stellplätzen auf dem nicht 
überdachten Oberdeck eines Parkhauses könne es allen-
falls dann geben, wenn diese Stellplätze nur durch das 
Gebäude zu erreichen und gegenüber den umgebenden 
freien Grundstücksfl ächen baulich in irgendeiner Weise 
eingefriedet seien. 

Die Literatur stimmt dieser Ansicht zu (Staudinger/
Rapp, §  3 WEG Rn.  20; Schö ner/Stöber, Rn. 2835; 
MünchKommBGB/Commichau, §  3 WEG Rn. 84; 
BeckOGK-WEG/M. Müller, § 3 Rn. 148). 

bb) Gebäudeüberbau durch Haus auf Ständern über 
der Stellplatzreihe
Auch für die beiden Stellplatzreihen, die mit Woh-
nungen überbaut werden sollen, ist eine Son derei-
gentumsfähigkeit u. E. zu verneinen. 

(1) Argumentationslinien
Das OLG Celle (DNotZ 1992, 231) entschied in einem 
vergleichbaren Fall, dass Stell plätze im unterkellerten 
Erdgeschoss eines mehrstö ckigen Gebäudes, ob wohl 
von drei Wänden umgeben, mangels Zugangssperre 
nicht son dereigentumsfähig seien. Nach §  3 Abs. 2 
WEG sei Voraussetzung, dass die Stellplätze noch als 
in einem Gebäude liegend betrachtet werden könnten; 
also müsse ein baulicher Zusammenschluss mit einem 
Gebäude vorhanden sein. An der Gebäu deeigenschaft 
fehle es jedoch bei uneingeschränkter Zu gänglichkeit 
für jedermann. Er forderlich sei, dass die Stellplätze im 
Gebäude gegenüber den umgebenden freien Grund-
stücksfl ächen baulich in irgendeiner Weise eingefriedet 
seien; ohne zusätzliche Zugangssperre zugunsten der 
Be rechtigten sei eine Abgrenzung von Stellplätzen auf 
Freifl ächen nicht mehr möglich. 

Im Anschluss an die Entscheidung des OLG Celle geht 
auch die überwiegende Auff assung in der Literatur da-
von aus, dass eine Garage i. S. v. § 3 Abs. 2 S. 2 WEG 
eine allgemeine Zugangssperre wie z. B. eine Schran-
ke oder ein Tor voraussetzt (Bärmann/Armbrüster, § 3 
Rn.  69; Staudinger/Rapp, §  3 WEG Rn.  20; Elzer/
Schneider, in: Riecke/Schmid, WEG, 4. Aufl . 2015, 
§  3 Rn.  68; a.  A. BeckOGK-WEG/M. Müller, §  3 
Rn. 132) 

Davon abzugrenzen ist der Fall, dass Stell plätze auf 
ei nem off enen Garagendach als Sondereigentums-
einheiten errichtet werden. Insoweit befürwortet 
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man überwiegend die Sondereigentumsfähigkeit der 
Stellplätze  (OLG Frankfurt DNotZ 1977, 635; OLG 
Hamm DNotZ 1999, 216; OLG Köln DNotZ 1984, 
700; Schöner/Stöber, Rn. 2835; MünchKommBGB/
Commichau, § 3 WEG Rn. 84; Bärmann/Armbrüster, 
§ 3 WEG Rn. 89; ausf. F. Schmidt, ZWE 2007, 280, 
283 ff .; BeckOGK-WEG/M. Müller, § 3 Rn. 144; a. A. 
KG NJW-RR 1996, 587; Stau dinger/Rapp, § 3 WEG 
Rn. 20; Elzer/Schneider, § 3 Rn. 69a). 

Ob dies jedoch auch für Pkw-Abstellplätze auf dem 
ebener dig gelegenen und von der Umgebung nicht ab-
gegrenzten Dach einer Tiefga rage gilt, ist unklar (vgl. 
Schöner/Stöber, Rn. 2835 m.  w.  N. zum Meinungs-
stand; dagegen: OLG Frankfurt OLGZ 1984, 32, 33; 
BeckOGK-WEG/M. Müller, §  3 Rn.  146; dafür F. 
Schmidt, ZWE 2007, 280, 284). Entscheidend könn-
te allein die räumliche Einfriedung der Stellplätze in 
einem oberirdischen oder unter irdischen Gebäude sein 
(so MünchKommBGB/Commichau, § 3 WEG Rn. 83). 
Andererseits könnte auch der Luftraum über oder unter 
einem Gebäude noch sondereigentumsfähig in Abgren-
zung zur übrigen freien Grund stücksfl äche sein (vgl. 
F. Schmidt, ZWE 2007, 280, 283). 

Nach § 3 Abs. 2 S. 2 WEG ist maßgeblich, ob die Stell-
platzfl äche noch als Gebäu debestandteil angesehen 
werden kann (Schmidt, ZWE 2007, 280, 283 f.; Bär-
mann/Armbrüster, §  3 WEG Rn. 89). Solange dies 
nach der Ver kehrsauff assung der Fall ist, lässt sich die 
Sonderei gentumsfähigkeit bejahen. 
 
(2) Anwendung auf den konkreten Sachverhalt
Durch die Errichtung eines Gebäudes auf Ständern 
über den Stellplatzfl ächen könnte ein ausreichender 
Gebäudebe zug hergestellt sein, da der Luftraum un ter 
dem Gebäude trotz fehlender Zugangssperre von dessen 
Herrschaftsbe reich auch für die Ver kehrsauff assung er-
kennbar erfasst wird. 

Dagegen ist jedoch einzuwenden, dass das Gebäude nach 
der Verkehrsauff assung erst mit der Baulichkeit beginnt 
und der darunterliegende Luftraum gerade nicht zum 
Gebäude gehört. Wir neigen deshalb dazu, die Sonder-
eigentumsfähigkeit zu verneinen. Das Oberdeck ei nes 
Garagengebäudes – überhaupt die Dachfl äche eines Ge-
bäudes – weist einen stärkeren Gebäudebe zug auf als 
der freie Luft raum unter dem Gebäude und innerhalb 
der vier Ständer. Die Dachfl äche eines Gebäudes ist aus-
schließlich durch das Gebäude erreichbar und zugäng-
lich; dadurch kommt der Gebäude bezug hinreichend 
zum Ausdruck, auch wenn der Zugang im Einzelfall je-
dermann möglich ist und es an einer Absperrung fehlt. 
Im Übrigen wird meist eine bauliche Einfriedung ge-

fordert; sie würde den Gebäudebezug verstärken. Eine 
solche Einfriedung ist mit den vier Ständern aber nur 
un zureichend vorhanden. Somit sind die Stellplätze 
u. E. nicht als im Gebäude liegend anzusehen; der er-
forderliche Gebäudebezug ist nur marginal und genügt 
nicht für die Sondereigentumsfähigkeit.

Dafür sprechen auch die oben angeführten Entschei-
dungen des OLG Celle und des BayObLG. Laut Bay-
ObLG ist eine Teileigentumseinheit auf dem nicht 
überdachten Oberdeck eines Parkhauses allenfalls dann 
vorstellbar, wenn die Stellplätze nur durch das Gebäu-
de zu erreichen und gegenüber den umgebenden freien 
Grundstücks fl ächen baulich in irgendeiner Weise ein-
gefriedet sind. 

Insgesamt erscheint eine Begründung von Teileigentum 
an den Stellplätzen – jedenfalls nach dem Gebot des si-
chersten Weges – nicht empfehlenswert. 

2. Zulässigkeit des sog. Kellermodells
a) Erläuterung des Modells
Als Ausweichmöglichkeit kommt in Betracht, eine 
Teileigentumseinheit – ei nen Abstellraum – mit Sonder-
nutzungsrechten an allen Stellplätzen zu verbinden und 
sodann Miteigentumsanteile an der Teileigentumsein-
heit unter Zuweisung eines Stellplat zes einzeln zu ver-
äußern. Dies ist möglich, nachdem der BGH (DNotZ 
2012, 769 = DNotI-Report 2012, 126) entschieden 
hat, dass ein Son dernutzungs recht auch dem Miteigen-
tumsanteil eines Wohnungs- oder Teileigentums zuge-
wiesen werden kann. Daher kann man theoretisch eine 
Teileigentumseinheit in so viele Miteigen tumsanteile 
aufteilen, wie es Stellplätze gibt, und den einzelnen 
Mitei gentums anteilen  jeweils einen Stellplatz als Son-
dernutzungsrecht zuweisen. Die einzelnen Miteigen-
tumsanteile einschließlich des zugehörigen Sondernut-
zungsrechts sind nach § 747 S. 1 BGB veräußerlich und 
verkehrsfähig.

Der Sache nach entspricht der Gestaltungsvorschlag 
dem sog. Kellermodell, bei dem an Kellerräumen je-
weils Teileigentumsein hei ten gebildet und diese mit 
dem Sondernutzungsrecht an einzelnen Wohnungen 
ver bunden werden. Motiv für dieses Modell war die 
vormalige Rechtsprechung des BVerwG (DNotZ 1990, 
249), wonach eine Abge schlossenheitsbescheinigung für 
Wohnungen nach § 3 Abs. 2 WEG nur bei Einhaltung 
der bauordnungsrechtlichen Vorschriften erteilt wer-
den konnte. Soweit sich aus diesem Grund kein Woh-
nungseigentum begründen ließ, wählte die Praxis das 
Kellermo dell und bildete Teileigentum an einem Kel-
lerraum mit dem Sondernut zungsrecht an einer Woh-
nung (Staudinger/Rapp, § 5 WEG Rn. 16 f.; Bärmann/
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Armbrüster, §  1 WEG Rn. 48). Durch die Änderung 
der Rechtsprechung (GmS-OGB NJW 1992, 3290) ist 
diese Motivlage jedoch entfallen; eine Abgeschlossen-
heitsbescheinigung für Wohnungen ist nun nicht mehr 
ab hängig von der Einhaltung bauordnungsrechtlicher 
Vorschriften. 

Vorliegend würde das Kellermodell noch verfeinert, 
indem man nicht bloß einer Teileigentumsein heit ein 
Sondernutzungsrecht zuwiese, sondern eine einzige 
Teileigentumsein heit nochmals in Miteigentumsanteile 
zerstückelte und die Sondernutzungsrechte dem ein-
zelnen Miteigentumsanteil an der Teileigentumsein-
heit zuwiese. Die Lage stellt sich ähnlich wie bei einem 
Duplexparker dar. Allerdings ist zu bedenken, dass 
die Zuweisung zum Miteigentumsanteil erst mit Ent-
stehen der Bruchteilsgemeinschaft (§§ 741 ff . BGB) 
am Teileigentum erfolgen kann (BeckOGK-WEG/
Falkner, Std.: 1.7.2018, § 10 Rn. 405.4, § 15 Rn. 108.4, 
108.6). 

Vergleichbar sind die Fälle dennoch, weil wirtschaft-
lich kein Miteigentumsanteil an ei nem Abstellraum, 
sondern allein ein Stellplatz als verkehrsfähiges 
Kaufobjekt geschaff  en werden soll und die Nutzung 
als Abstellraum gegenüber der Nutzung des Sonder-
nutzungsrechts am Stellplatz nachrangig ist. Während 
der Grund für das ursprüngliche Keller modell die feh-
lende Erreichbarkeit einer „Wohnung“ zur Bildung von 
Wohnungsei gentum war, soll im vorliegenden Fall die 
fehlende Sonderei gentums fähigkeit überhaupt über-
wunden und faktisch eine Verkehrsfähigkeit von Son-
dernutzungsrechten auch außerhalb der Eigentümerge-
meinschaft erreicht werden. 

b) Zulässige Gestaltung versus Umgehungsfall
Soweit die oben skizzierte Gestaltung heute noch Er-
wähnung fi ndet, wird sie ganz überwiegend für zulässig 
gehalten (BeckOGK-WEG/M. Müller, Std.: 1.7.2018, 
§  2 Rn.  120; Schöner/Stöber, Rn. 2910, 2819; Bär-
mann/Seuß/Schneider, Praxis des Woh nungseigentums, 
7. Aufl . 2017, § 2 Rn. 15; a. A. Staudinger/Rapp, § 5 
WEG Rn.  18). Nach einschränkender Ansicht hängt 
die Wirksamkeit je doch davon ab, dass nicht die Um-
gehung der ge setzlichen Anforderungen an die Einräu-
mung von Sondereigentum beabsichtigt ist (Bärmann/
Armbrüster, § 1 Rn. 50). 

Das ursprüngliche Kellermodell (nunmehr obsolet auf-
grund der geänderten Rechtsprechung) war nach An-
sicht des BayObLG (DNotZ 1992, 718; beiläufi g ebenso 
OLG Düsseldorf DNotZ 2002, 157, 158) anzuerkennen. 
Gegenteilig hatte das LG Braunschweig (Rpfl eger 1991, 
201) entschieden. Laut BayObLG (DNotZ 1992, 718, 
720) stellt die Argumentation des LG Braunschweig 

entscheidend auf die tatsächlichen Verhältnisse ab, die 
aber nicht Gegenstand der Grundbucheintragung sein 
können; maßgeblich sei allein die rechtliche Ausgestal-
tung. Die vom Gesetz nahegelegte Gestaltung werde 
zwar umgangen, dies verstoße aber nicht gegen ein ge-
setzliches Verbot gem. § 134 BGB. 

Unseres Erachtens ist die Gestaltung im vorliegenden Fall 
zulässig. Die gesetzlichen Anforderungen an die Ein-
räumung von Son dereigentum werden demnach nicht 
in unzulässiger Weise umgangen, weil an den Stell-
plätzen gerade kein Sonderei gen tum entsteht, sondern 
nur ein – allgemein anerkanntes – Sondernutzungs recht. 
Die formale Verbindung mit dem Miteigentumsanteil 
an einer Teileigentums einheit führt zur Verkehrsfähig-
keit des Sondernutzungsrechts auch außerhalb der Woh-
nungsei gen tümergemeinschaft. Rechtlich betrachtet 
besteht die Wohnungseigentümergemeinschaft freilich 
auch aus allen Miteigentümern an der Teileigentums-
einheit am Abstellraum. Der rechtlichen Vorgabe, dass 
Sondernutzungsberechtigter stets nur ein Mitglied der 
Ei gentümergemeinschaft sein kann, ist dadurch Genü-
ge getan. Dass der Mitei gentumsanteil am Abstellraum 
nur formal vorgeschoben wird, damit ein Außenste-
hender ein Sondernutzungsrecht am Stellplatz erwerben 
kann, ist u. E. nicht rechtsmiss bräuchlich oder als un-
zulässige Umgehung zu werten. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass der Erwerber eines 
solchen Stellplatzes auch rechtlich betrachtet blo ßer 
Miteigentümer an einer Teileigentumseinheit ist. 
Damit ist er den Schwä chen einer bloßen Miteigentü-
mergemeinschaft ausgesetzt. Trotz Verwaltungs- und 
Be nut zungsregelung sowie einer Vereinbarung über den 
Ausschluss des Anspruchs auf Aufhe bung der Gemein-
schaft (§ 749 BGB) kann ein Pfändungsgläubiger nach 
§ 751 S. 2 BGB oder ein Insolvenzverwalter nach § 84 
Abs. 2 InsO die Miteigentümergemein schaft am Ab-
stellraum durch Teilungsversteigerung zur Aufl ösung 
bringen. 

BeurkG §§ 40, 44; GBO §§ 19, 29 
Löschungsbewilligung; durchtrennte Siegel-
schnur 

I. Sachverhalt
Der Notar entwarf Löschungsbewilligungen und die 
entsprechenden Unterschriftsbeglaubigungen. Die 
Unterlagen wurden zunächst dem Eigentümer des 
Grundstücks übersandt. Der Eigentümer durchtrenn-
te bei den Löschungsbewilligungen jeweils die Siegel-
schnur, um die Löschungsbewilligungen zu kopieren. 
Das Siegel selbst ist unversehrt. 
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Dem Notar liegen die Löschungsbewilligungen nun in 
diesem Zustand vor. Die einzelnen Seiten sind lediglich 
noch mit einer Heftklammer verbunden.

II. Frage
Können die Löschungsbewilligungen wieder grund-
buchmäßige Form erlangen? 

III. Zur Rechtslage
1. Grundbuchvollzug
Zunächst fragt sich, ob das Grundbuchamt die Ein-
tragung der Löschungsbewilligung auf der Grundlage 
der unverbundenen Blätter vornehmen kann. Besteht 
eine Urkunde aus mehreren Blättern, sollen diese 
mit Schnur und Prägesiegel verbunden werden (§ 44 
S. 1 BeurkG). Fehlt es an einer Verbindung zwischen 
dem Beglaubigungsvermerk und dem Blatt mit der 
Unterschrift, so erschließt sich der Inhalt des Beglau-
bigungsvermerks nicht mehr. Es ist nicht klar, auf 
welche Unterschrift sich der Beglaubigungsvermerk 
bezieht. 

Nach § 419 ZPO kann das Gericht nach seiner freien 
Überzeugung entscheiden, wenn äußere Mängel die Be-
weiskraft der Urkunde mindern (vgl. auch Preuß, in: 
Armbrüster/Preuß/Renner, BeurkG/DONot, 7. Aufl . 
2015, § 44 BeurkG Rn. 6). Die Literatur führt jedoch 
aus, dass die Anwendung von § 419 ZPO im Grund-
buchverfahren nicht weiterhelfe und die Dokumente 
unbrauchbar seien, wenn sie nicht durch eine Siegel-
schnur verbunden seien (vgl. Preuß, § 44 BeurkG Rn. 6; 
Meikel/Hertel, GBO, 11. Aufl . 2015, § 29 Rn. 567). Es 
dürfte daher grundsätzlich nicht möglich sein, einen 
grundbuchtauglichen Nachweis durch eine Urkunde 
mit durchtrennter Siegelschnur zu erbringen. Etwas an-
deres ließe sich allenfalls dann annehmen, wenn für das 
Grundbuchamt aufgrund besonderer Umstände keine 
Zweifel daran bestehen, dass sich der Beglaubigungs-
vermerk gerade auf das andere vorgelegte Blatt mit der 
Unterschrift bezieht. 

2. „Reparatur“ 
a) Ausfertigung
Ist die Siegelschnur einer Ausfertigung durchtrennt wor-
den, so kann der Notar die Ausfertigung auf zweierlei 
Art reparieren (vgl. Gutachten DNotI-Report 2014, 
27): Entweder kann er – nachdem er überprüft hat, 
dass die Abschrift mit der Urschrift übereinstimmt – 
die verschiedenen Blätter der Ausfertigung erneut mit 
Schnur und Siegel verbinden und die erneute Heftung 
in einem Vermerk off enlegen. Alternativ kommt die 
Vernichtung der bisherigen Ausfertigung sowie die Er-
teilung einer neuen (ersten) Ausfertigung unter Be-
achtung des § 44 BeurkG – d. h. Verbindung der Blätter 
mit Schnur und Prägesiegel – in Betracht (Winkler, Be-

urkG, 18. Aufl . 2017, § 44 Rn. 14; Preuß, § 44 BeurkG 
Rn. 6; Heinemann, in: Grziwotz/Heinemann, BeurkG, 
3. Aufl . 2018, § 44 Rn. 15).

b) Unterschriftsbeglaubigung
Ob sich diese Grundsätze auf den vorliegenden Fall 
übertragen lassen, erscheint fraglich. Denn hier handelt 
es sich nicht um eine Ausfertigung, sondern um eine 
Unterschriftsbeglaubigung. Entscheidend dürfte sein, 
inwieweit sich der beglaubigende Notar Gewissheit da-
von verschaff en kann, dass die vorliegenden Blätter ur-
sprünglich miteinander verbunden waren. 

Bei einer Unterschriftsbeglaubigung mit Entwurf 
verlangt § 19 Abs. 1 DONot, dass der Notar eine (einfa-
che) Abschrift der Urkunde (d. h. des entworfenen Tex-
tes, der Unterschrift und des Beglaubigungsvermerks, 
vgl. Eickelberg, in: Armbrüster/Preuß/Renner, § 19 
DONot Rn. 3) für seine Urkundensammlung zurück-
behält. In diesem Fall ist ein Vergleich der Urkunde 
mit durchtrennter Siegelschnur mit der zur Urkunden-
sammlung gebrachten Abschrift ohne Weiteres mög-
lich. Folglich gehen wir – entsprechend den Ausführun-
gen zur Ausfertigung – davon aus, dass eine „Reparatur“ 
durch erneute Verbindung der Blätter mit Schnur und 
Prägesiegel möglich ist.

Bei einer Unterschriftsbeglaubigung ohne Entwurf 
reicht es nach § 19 Abs. 2 DONot aus, ein bloßes Ver-
merkblatt zur Urkundensammlung zu bringen. Dieses 
Vermerkblatt muss zwar nach § 19 Abs. 2 S. 2 i. V. m. 
§ 8 Abs. 6 S. 1 DONot auch den „Gegenstand des 
Geschäfts“ enthalten. Dazu genügt jedoch eine An-
gabe, die das Geschäft der bloßen Kategorie nach er-
kennbar werden lässt (vgl. Eickelberg, §  8 DONot 
Rn. 34 f.). Deshalb lässt das Vermerkblatt u.  U. den 
Textkörper, auf den die Beglaubigung Bezug nimmt, 
nicht erkennen. Entsprechend könnten die Lösungs-
ansätze zur Ausfertigung bei der Beglaubigung ins 
Leere gehen, denn diese knüpfen an die Möglichkeit 
an, die Urkunde mit durchtrennter Siegelschnur mit 
dem zur Urkundensammlung gebrachten Original zu 
vergleichen bzw. gleich eine neue Ausfertigung zu er-
teilen. 

Allerdings hat der Notar auch bei der Unterschrifts-
beglaubigung ohne Enwurf die Möglichkeit, eine 
Abschrift zur Urkundensammlung zu nehmen. Die-
ses Verfahren wird in der Praxis häufi g gewählt, weil 
eine Kopie leichter als ein Vermerkblatt herzustellen ist 
(Eylmann/Vaasen/Ellefret, BNotO/BeurkG, 4. Aufl . 
2016, §  19 DONot Rn.  5; Eickelberg, §  19 DONot 
Rn.  7). Sollte der Notar so verfahren sein, wäre eine 
„Reparatur“ gemäß den vorstehenden Grundsätzen 
möglich. 
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Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

BGB §§ 876 S. 1, 877, 1018; GBO § 19 
Bestellung von Grunddienstbarkeiten zugunsten  
von Wohnungseigentümer des Nachbargrundstücks; 
Erfordernis der Zustimmung der Grundpfandgläu-
biger
Abruf-Nr.: 163867

FamFG § 353
Einziehung des Erbscheins des Vorerben aufgrund 
nachträglicher Änderung der Nacherbfolge
Abruf-Nr.: 163704

Rechtsprechung
BNotO § 19 Abs. 1 S. 1; BeurkG § 17 Abs. 1 S. 1, 
Abs. 2a S. 2 Nr. 2
Unterschreitung der 2-Wochen-Frist; Hinweispfl ich-
ten bei gelöschtem Zwangsversteigerungsvermerk

a) Zu den Voraussetzungen, unter denen die Unter-
schreitung der Frist des §  17 Abs.  2a Satz  2 Nr.  2 
BeurkG unschädlich sein kann.

b) Auf einen zeitweilig im Grundbuch eingetrage-
nen, im Zeitpunkt der Beurkundungsverhandlung 
aber bereits wieder gelöschten Zwangsversteige-
rungsvermerk muss der Notar grundsätzlich nicht 
hinweisen.

BGH, Urt. v. 23.8.2018 – III ZR 506/16

Problem
Der Notar beurkundete den Kauf einer Eigentums-
wohnung (Verbrauchervertrag). Die Beurkundung er-
folgte 13 Tage nach Übersendung des Entwurfs. Der 
Entwurfstext enthielt einen veralteten Grundbuchaus-
zug, sodass der Käufer nicht über einen zwischenzeitlich 
eingetragenen Zwangsversteigerungsvermerk informiert 
wurde. Dieser Vermerk wurde vor der Beurkundung 
wieder gelöscht. Später geriet die Verkäuferin in In-
solvenz. Im Klagewege begehrte der Käufer, der drei 
Kaufpreisraten an die Verkäuferin gezahlt hatte, Scha-

densersatz vom Urkundsnotar. Das Landgericht gab der 
Klage dem Grunde nach statt, das Oberlandesgericht 
wies die Berufung zurück. Der BGH hatte über die Re-
vision zu entscheiden. 

Entscheidung
Der BGH hält die Revision für begründet. Infolgedes-
sen hebt er das Urteil des OLG auf und verweist die 
Sache zurück.

Im Hinblick auf § 17 Abs. 2a S. 2 Nr. 2 BeurkG weist 
das Gericht darauf hin, dass eine Unterschreitung 
der 2-Wochen-Frist im Einzelfall zulässig sei, soweit 
der vom Gesetz bezweckte Übereilungs- und Über-
legungsschutz auf andere Weise als durch die Ein-
haltung der Regelfrist gewährleistet werde (vgl. BGH 
NJW 2015, 2646 Tz. 16, 18 = DNotI-Report 2015, 
107). Mit diesem Gesichtspunkt habe sich das Be-
rufungsgericht nicht hinreichend auseinandergesetzt. 
Insbesondere hätte es berücksichtigen müssen, dass der 
Käufer berufsbedingt geschäftserfahren gewesen sei 
und sich darüber hinaus mit dem übersandten Ent-
wurf umfassend auseinandergesetzt habe. Dies ergebe 
sich daraus, dass der Käufer dem Notar fünf Tage nach 
Übersendung des Entwurfs eine überarbeitete Fassung 
mit Änderungswünschen habe zukommen lassen. Die 
Überprüfung des Vertragsentwurfs durch den Käufer 
sei deshalb abgeschlossen gewesen. 

Die bislang nicht diskutierte Frage, ob es einen Ver-
stoß gegen die Amtspfl icht aus §  17 Abs.  2a S.  2 
Nr. 2 BeurkG darstellt, wenn dem Entwurfstext kein 
aktueller Grundbuchauszug zugrunde liegt, bejaht 
der BGH tendenziell. Der Zweck des § 17 Abs. 2a S. 2 
Nr. 2 BeurkG, dem Verbraucher Gelegenheit zu geben, 
sich ausreichend auf die Beurkundungsverhandlung 
vorzubereiten, um darin Fragen stellen zu können und 
sich über die wirtschaftlichen, steuerlichen oder sons-
tigen Aspekte des Geschäfts zu informieren, die von 
der Schutzfunktion der notariellen Beurkundung nicht 
erfasst seien (vgl. BGH NJW 2015, 2646 Tz. 19), lege 
nahe, dass der Verbraucher auch über den aktuellen 
Grundbuchstand zu informieren sei. Letztlich lässt der 
BGH die Frage aber off en. Denn selbst bei einer ent-
sprechenden Amtspfl icht fehle es am nötigen Zurech-
nungszusammenhang zwischen Pfl ichtverletzung und 
Abschluss des Kaufvertrags. Hätte der Notar im streit-
gegenständlichen Fall pfl ichtgemäß gehandelt, wäre die 
Eintragung des Zwangsversteigerungsvermerks eben-
falls unbekannt geblieben. In Anlehnung an die zu 
§ 21 Abs. 1 BeurkG (Ermittlung des Grundbuchstands 
vor Beurkundung) entwickelten Grundsätze sei näm-
lich jedenfalls ein zeitlicher Abstand von drei bis vier 
Wochen zwischen Grundbucheinsicht und Versendung 
des Entwurfstextes zulässig. Dies gelte zumindest dann, 
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wenn der Notar seinerzeit nicht zum automatisierten 
Abrufverfahren zugelassen gewesen sei. Da der Zwangs-
versteigerungsvermerk aber weniger als drei Wochen 
vor Versendung eingetragen wurde, hätte der Notar 
dem Entwurfstext einen Grundbuchauszug vor dieser 
Eintragung zugrunde legen dürfen, ohne gegen seine – 
unterstellte – Amtspfl icht zu verstoßen. 

Schließlich stellt der BGH noch fest, dass ein Notar 
grundsätzlich nicht verpfl ichtet ist, auf einen zwi-
schenzeitlich gelöschten Zwangsversteigerungsver-
merk hinzuweisen. Eine entsprechende Amtspfl icht er-
gebe sich weder im Zusammenhang mit der Belehrung 
über die rechtliche Tragweite des zu beurkundenden 
Kaufvertrags gem. § 17 Abs. 1 S. 1 BeurkG noch in Ver-
bindung mit einer aus § 14 Abs. 1 BNotO hergeleiteten 
erweiterten Belehrungspfl icht über die wirtschaftlichen 
Folgen des Rechtsgeschäfts (vgl. BGH DNotZ 2011, 192 
Tz. 14). Die mit der Eintragung eines Zwangsverstei-
gerungsvermerks verbundenen Auswirkungen auf die 
rechtliche Durchführbarkeit des Vertrages – Beschlag-
nahme mit Wirkung eines Veräußerungsverbotes (§§ 20 
Abs. 1, 23 Abs. 1 S. 1 ZVG, §§ 135, 136 BGB) – bestün-
den in diesem Fall nicht mehr. Die zeitweilige Existenz 
eines Zwangsversteigerungsvermerks könne zwar Anlass 
geben, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Ver-
tragspartners zu überprüfen. Der Notar habe sich aber 
Hinweisen zur allgemeinen Bonität des Vertragspart-
ners zu enthalten, weil er anderenfalls gegen seine Neu-
tralitätspfl icht aus § 14 Abs. 1 S. 2 BNotO verstieße. 

Praxishinweis
Die Entscheidung verdeutlicht nochmals, dass die 2-
Wochen-Frist des §  17 Abs.  2a S.  2 Nr.  2 BeurkG 
im Einzelfall unterschritten werden darf. Nach §  17 
Abs. 2a S. 2 Nr. 2 S. 3 BeurkG n. F. sollen die Grün-
de für die Fristunterschreitung in der Niederschrift an-
gegeben werden. Für die Praxis von Interesse sind zu-
dem die Ausführungen des BGH zum Grundbuchaus-
zug im Zusammenhang mit § 17 Abs. 2a S. 2 Nr. 2 Be-
urkG.

Veranstaltungen
7. Jahrestagung des Notarrechtlichen Zentrums Fa-

milienunternehmen der Bucerius Law School 

„Die Familie des Familienunternehmers“

Veranstaltungsort:
Helmut Schmidt Auditorium der Bucerius Law School, 
Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg

Datum: 
Freitag, 26. Oktober 2018, 09:00 Uhr

Referenten:
Hr. Tornow
Prof. Dr. Wedemann
Dr. Reetz
Dr. Ivo
Dr. Weber
Prof. Dr. Röthel

Teilnahmegebühr:
Der Tagungsbeitrag beträgt 150 € für Nichtmitglieder 
bzw. 100 € für Mitglieder der NotRV oder der Hambur-
gischen Notarkammer, 50 € für Notarassessoren. Für 
Angehörige einer wissenschaftlichen Einrichtung oder 
der Justiz ist die Tagung beitragsfrei.

Anmeldungen:
per Anmeldeformular auf https://www.law-school.de/
termin/tagung-die-familie-des-familienunternehmers/

Kontaktdaten:
Bucerius Law School, Jungiusstraße 6, 20355 Ham-
burg, Tel.: 040/307060, Fax: 040/30706145, E-Mail: 
info@law-school.de

Weitere Ter mi ne für November 2018 – An mel dung 
und nä he re In for ma tio nen bitte di rekt beim DAI-Fach-
insti tut für No tare, Post fach 250254, 44740 Bo chum, 
Tel. (0234) 970 64 18, Fax (0234) 70 35 07 (www.an-
walts in sti tut.de).

Aktuelle Probleme der notariellen Gestaltung im 
Erb- und Familienrecht (Keim/Müller-Engels/Reetz), 
2.11.2018 Heusenstamm, 30.11.2018 Bochum

Intensivkurs Erbrecht (Frenz), 5.-6.11.2018 Berlin

Jahreskurs für Quer- und Wiedereinsteiger in das 
Notariat – Einführungslehrgang „Notariat von A bis 
Z“ (Hagemann/Kersten/Tiedtke), 8.-10.11.2018 Heu-
senstamm
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Aktuelles Kostenrecht im Notariat (Sikora), 9.11.2018 
Kiel 

Aktuelle Probleme aus dem internationalen Erb- und 
Familienrecht und Einführung in die Europäischen 
Güterrechtsverordnungen (Süß/Weber), 10.11.2018 
München, 24.11.2018 Heusenstamm

Modularer Lehrgang für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Notariat: Modul 5 – Registeranmeldun-
gen einschl. GNotKG (Tondorf), 12.-13.11.2018 Stutt-
gart

GmbH-Recht für Mitarbeiter im Notariat (Bach), 
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Urkundenvorbereitung von A bis Z (Tondorf), 
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Intensivkurs Gesellschaftsrecht (Heckschen/Heidin-
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Vertragsvorbereitung, -gestaltung und Abwicklung 
von Grundstücks-, Wohnungseigentums- und Erb-
baurechtskaufverträgen (Tondorf), 16.11.2018 Kassel

Die Notarprüfung (Blaeschke), 17.11.2018 Duisburg

Die Gestaltung des Unternehmertestaments (Spiegel-
berger), 26.11.2018 Berlin
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